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Norm

AVG §56;

FrPolG 2005 §66;

FrPolG 2005 §86 Abs1;

FrPolG 2005 §87;

VwGG §42 Abs2 Z1;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. VwGG § 42 heute

2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Rechtssatz

Im Rahmen der Beurteilung nach § 86 Abs. 1 FrPolG 2005 hat die Behörde anhand des bisherigen Verhaltens des

Fremden, wobei aber auch das nach Begehung der Straftat gezeigte Verhalten zu berücksichtigen ist, darzulegen, dass

die in § 86 Abs. 1 FrPolG 2005 genannten Kriterien erfüllt sind; insbesondere auch, dass vom betre>enden Fremden im

Entscheidungszeitpunkt (immer noch) eine tatsächliche, erhebliche und gegenwärtige Gefahr ausgeht, die ein

Grundinteresse der Gesellschaft berührt. (Hier: Der Fremde lebt bereits seit längerer Zeit (wieder) in geordneten

Verhältnissen und geht einer unselbständigen Erwerbstätigkeit nach. Die belBeh hat daher nicht in gesetzmäßiger

Weise das Bestehen einer Gefährdung iSd § 86 Abs. 1 FrPolG 2005 dargelegt (vgl. E 12. April 2011, 2007/18/0241).)Im

Rahmen der Beurteilung nach Paragraph 86, Absatz eins, FrPolG 2005 hat die Behörde anhand des bisherigen

Verhaltens des Fremden, wobei aber auch das nach Begehung der Straftat gezeigte Verhalten zu berücksichtigen ist,

darzulegen, dass die in Paragraph 86, Absatz eins, FrPolG 2005 genannten Kriterien erfüllt sind; insbesondere auch,

dass vom betre>enden Fremden im Entscheidungszeitpunkt (immer noch) eine tatsächliche, erhebliche und

gegenwärtige Gefahr ausgeht, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt. (Hier: Der Fremde lebt bereits seit

längerer Zeit (wieder) in geordneten Verhältnissen und geht einer unselbständigen Erwerbstätigkeit nach. Die belBeh

hat daher nicht in gesetzmäßiger Weise das Bestehen einer Gefährdung iSd Paragraph 86, Absatz eins, FrPolG 2005

dargelegt vergleiche E 12. April 2011, 2007/18/0241).)
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